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3. SITZUNG 
 

der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau 

 

Sitzungstag: 
 

Donnerstag, 22.04.2021 
 

Sitzungsort: 

 

Grund- und Mittelschule Saal a.d.Donau, Lindenstraße 28, 93342 Saal a.d.Donau 
 

 
 

Namen der Mitglieder der G e m e i n s c h a f t s v e r s a m m l u n g  

anwesend abwesend Abwesenheitsgrund 

Vorsitzender:   

   
Nerb Christian   
Gemeinschaftsvorsitzender   
   

Niederschriftführer:   

   
Zeitler Tobias 
 

  

   

   

die Mitglieder:   

   
Eichstetter Karl    

Eisenreich Martin   

Jackermeier Manfred   

Kürzl Stefan 

Puntus Robert 

Rummel Josef 

  

Russ Heinz   

Schmid Bernd    

Schneider Josef   

 

 

   

   

   

   

   

   

 
Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47 (2) - 47 (3) GO war gegeben.  
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Zahl der Ausschussmitglieder: 10 
Sitzungstag: 22.04.2021 
Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.  

 
 

A) Öffentlicher Teil 

 

Nr. 31 

Zur Tagesordnung 

 
Auf Nachfrage des Gemeinschaftsvorsitzenden wird festgestellt, dass Einwände gegen 
die Tagesordnung nicht vorliegen. 
 
Der Gemeinschaftsvorsitzende Nerb führt aus, dass das Protokoll der letzten Sitzung zur 
Einsicht aufliegt und es für den öffentlichen als auch nichtöffentlichen Teil als genehmigt 
gilt, wenn bis zum Ende der Sitzung keine Einwände erhoben werden. 

 

Ohne Beschluss: Anwesend: 10 

 

 

Nr. 32 

Abwicklung des Haushaltsplanes 2020; 

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind von der Gemeinschaftsversammlung zu be-
schließen, wenn sie erheblich sind (Art. 66 Abs. 1 GO). Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c 
der Geschäftsordnung für die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau ist der Gemein-
schaftsvorsitzende befugt, überplanmäßige Ausgaben bis zu 1.500,- € und außerplanmä-
ßige Ausgaben bis zu 500,- € zu genehmigen, wenn die Ausgaben unabweisbar sind und 
deren Deckung gewährleistet ist. 
 
Überplanmäßige Ausgaben, die in die Zuständigkeit der Gemeinschaftsversammlung 
fallen, sind im Haushaltsjahr 2020 keine entstanden: 
 
Außerplanmäßige Ausgaben, die in die Zuständigkeit der Gemeinschaftsversammlung 
fallen, sind im Haushaltsjahr 2020 keine entstanden: 
 

Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung stellt fest, dass im Haushaltsjahr 2020 keine genehmi-
gungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben entstanden sind. 

 Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 33 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde den Mitgliedern der Gemeinschafts-
versammlung mit der Sitzungseinladung zugestellt. Der Inhalt ist hinreichend bekannt. 
 

Die Jahresrechnung des Vorjahres 2020 schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen 
mit 1.586.107,24 €, in den Ausgaben mit 1.426.084,14 €, ab. Die Mehreinnahme von 
160.023,10 € wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt. Geplant war eine Zuführung 
zum Vermögenshaushalt von 0,- €. Im Vermögenshaushalt wurde der allgemeinen Rück-
lage, insbesondere wegen der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt, ein Betrag 
von 131.159,87 € zugeführt. Geplant war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
in Höhe von 58.500,- € 
 

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 
mit 1.665.895,- € ab. Das Haushaltsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,4 
% erhöht. Dies wird wie folgt begründet: 
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 regelmäßige Personalkostensteigerungen 

 EDV-Kostensteigerungen 
 

Der ungedeckte Bedarf wurde mit 1.205.980,- € ermittelt. 
 

Bei einer Einwohnerzahl von 7.094 (Stand 30.06.2020) errechnet sich ein Umlagesatz 
von 170,- € (Vorjahr 158,- €). Der Umlagesatz je Einwohner musste um 12,- € im Ver-
gleich zum Vorjahr erhöht werden, da bei einer relativ unveränderten Einwohnerzahl (Vor-
jahr: 7.090) die o.g. Mehrausgaben entstehen. 
 

Von der Umlage entfallen auf die Gemeinde Saal a.d.Donau mit 5.398 Einwohnern 
917.666,- € und auf die Gemeinde Teugn mit 1.696 Einwohnern 288.320,- €. 
 

Im Vermögenshaushalt wurden für die allgemeinen Beschaffungsmaßnahmen 17.600,- € 
vorgesehen. Damit sollen die im Vorbericht aufgezeigten Investitionsmaßnahmen abge-
wickelt werden. Dies sind hauptsächlich Ausgaben zur Beschaffungen neuer Büromöbel 
und/oder EDV-Ausstattungsgegenstände. 
 

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden durch die Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt mit 6.545,- €, sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 
11.055,- € finanziert. Bei planmäßiger Haushaltsentwicklung wird die Rücklage am Ende 
des Haushaltsjahres 2020 rd. 441.000,- € betragen. 
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau hat keine Schulden. 
 

Beschluss: 
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorliegenden Fassung be-

schlossen. 
2. Sofern der VG-Vorsitzende nicht bereits durch die Geschäftsordnung dazu befugt ist, 

wird er ermächtigt, die vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen zu tätigen. 

  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 34 

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 - 2024 
 

Die Gemeinschaftsversammlung stimmt dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 – 
2024 gemäß Art. 70 GO in Verbindung mit § 24 KommHV zu. 

 

Beschluss:  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 
 
 

Nr. 35 

Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 - 2024 

 
Die Gemeinschaftsversammlung stimmt dem Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2020 
– 2024 gemäß Art. 70 GO in Verbindung mit § 24 KommHV zu. 
 

Beschluss:  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 36 

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 

 
Der Stellenplan wird wie folgt beschlossen: 
 
a) Beamte 
1 Stelle A 13 
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1 Stelle A 11 (ab 01.03.2021) 
1 Stelle A 10 (bis 28.02.2021) 
1 Stelle A 10 (ab 01.11.2021) 
1 Stelle A 8 (ab 01.10.2021) 
1 Stelle A 7  
 
b) Tariflich Beschäftigte 
1 Stelle EG 11 
3 Stellen EG 10 
1 Stelle EG 10 (ab 01.11.2021) 
1 Stelle EG 9 a 
2 Stellen EG 8 
3 Stelle EG 7 
4 Stellen EG 6  
1 Stelle EG 6 (ab 01.11.2021) 
1 Stelle EG 5 (ab 01.08.2021) 
1 Stellen EG 2 
1 Stelle EG 2 (ab 01.01.2021) 
1 Stelle Auszubildende(r) gem. § 8 TVAöD  
 

Beschluss:  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 37 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 KommZG sowie der Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau fol-
gende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-
setzt. Er schließt  

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.665.895 € 
und  

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  17.600 € 
ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 
auf 1.205.980 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden bemessen. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30.06.2020 auf 7.094 Einwohner festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 170 € festgesetzt. 

2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden 
nicht beansprucht. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 

Beschluss:  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 
 

 

Nr. 38 

Zweckvereinbarung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlun-

gen im eigenen Wirkungskreis der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemein-

schaft Saal a.d.Donau 

 
Geschäftsleiter Zeitler erläutert die Notwendigkeit der Einführung einer Kostensatzung für 

die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis.  

Die Verwaltung braucht eine gültige Rechtsgrundlage zur Erhebung von Kosten für z.B. 

Beglaubigungen, Akteneinsichten, Fristverlängerungen, der Anwendung von Zwangsmit-

teln, Erteilungen von Negativzeugnissen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht und Befreiun-

gen von Anschluss- und/oder Benutzungszwängen. Andere Gemeinden des Landkreises 

wurden zwischenzeitlich aber alle von den überörtlichen Prüfern dazu aufgefordert, eine 

Kostensatzung zu erlassen. Der Erlass einer solchen Satzung sorgt für Rechtssicherheit 

und schafft eine Rechtsgrundlage zur Erhebung solcher Kosten. 

Dabei ist es sinnvoll, die Aufgabe der Kostenerhebung auf die Verwaltungsgemeinschaft 

zu übertragen. Der Verwaltungsaufwand für eine Beglaubigung ist für die Verwaltung un-

abhängig von der Gemeindezugehörigkeit des Bürgers. Unterschiedliche Kosten für die 

Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sind bei diesen Aufgaben nicht ver-
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tretbar. Es müssten aus Gleichbehandlungsgründen zwei identische Satzungen geschaf-

fen werden. Deswegen bietet es sich an, die Aufgabe der Kostenerhebung auf die Ver-

waltungsgemeinschaft zu übertragen, damit diese eine einheitliche Satzung erlassen 

kann. Dies ist möglich mit einer Zweckvereinbarung zwischen den beiden Mitgliedsge-

meinden der Verwaltungsgemeinschaft und der Verwaltungsgemeinschaft selbst. Für 

diese Übertragung von Aufgaben ist ein Beschluss in allen drei Gremien erforderlich. Sind 

diese dann gefasst und die Zweckvereinbarung unterzeichnet wird diese vom Landrats-

amt genehmigt, kann die Verwaltungsgemeinschaft eine Kostensatzung erstellen. 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende 

 

 

Zweckvereinbarung über die Erhebung von Verwaltungskosten 
für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis 

der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Saal a. d. Donau. 

 
vom 22.04.2021 

 
Zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. Donau, gesetzlich vertreten durch den Gemein-
schaftsvorsitzenden, und ihren Mitgliedsgemeinden Saal a. d. Donau und Teugn, jeweils gesetzlich 
vertreten durch ihre ersten Bürgermeister wird gemäß Art. 4 Abs. 3 Verwaltungsgemeinschafts-
ordnung (VGemO) i. V. m. Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) folgende Zweckvereinbarung geschlossen: 

 
§ 1 

Inhalt 
 
(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. Donau wird von ihren beiden Mitgliedsgemeinden 
(Gemeinde Saal a. d. Donau, Gemeinde Teugn) ermächtigt, für Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis der Gemeinden Kosten gemäß Art. 20 Abs. 1 Kostengesetz (KG) zu erheben. Näheres 
wird in einer von der Verwaltungsgemeinschaft zu erlassenden Kostensatzung geregelt. Ein Kos-
tenersatz hierfür wird nicht vereinbart. 
 
(2) Absatz 1 gilt nur insoweit keine Satzung die Erhebung von Kosten regelt. 

 
§ 2 

Übergang der Befugnisse 
 
Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung gehen auch die zur Erfüllung dieser Aufgaben not-
wendigen Befugnisse auf die Verwaltungsgemeinschaft über (Art. 8 Abs. 1 KommZG). Dies gilt 
auch für die Befugnisse zum Erlass von Satzungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 
(Art. 11 Abs. 1 Komm ZG). 

 
§ 3 

Kündigung 
 
Diese Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine ordentliche Kündigung 
kann nur schriftlich unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr, jeweils zum 31. Dezember eines 
Jahres, erfolgen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt (Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 KommZG). 
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§ 4 

Inkrafttreten 
 
Diese Zweckvereinbarung tritt nach vorheriger Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
(Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG) am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Aufsichtsbehörde in Kraft. 
 
 
 
Saal a. d. Donau, den XX.XX.XXXX 
Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. 
Donau 

Saal a. d. Donau, den 
XX.XX.XXXX  
Gemeinde Saal a. d. Donau 

Teugn, den XX.XX.XXXX 
Gemeinde Teugn 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

Christian Nerb 
Gemeinschaftsvorsitzender 

Matthias Rieger 
Zweiter Bürgermeister 

Manfred Jackermeier 
Erster Bürgermeister 

 
Beschluss:    Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 39 

Entscheidung über den Strombezug für den Zeitraum 2023 bis 2025 
 

 
Der Vergabe des Lieferauftrages für den Strombezug der Verwaltungsgemeinschaft Saal 
a.d.Donau und der von ihr mitverwalteten Körperschaften (Gemeinden Saal a.d.Donau 
und Teugn sowie Schulverband Saal a.d.Donau) muss eine öffentliche Ausschreibung 
vorausgehen, da weder die Natur des Geschäfts noch besondere Umstände eine be-
schränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen (§ 31 KommHV-
Kameralistik). 
 

Mit Vertrag vom 19.05.2015 hat die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau den re-
gelmäßig wiederkehrenden Auftrag für die Stromlieferung jeweils in 3-Jahres-Abschnitten 
(letzter 2020 bis 2022) unbefristet über den Bayer. Gemeindetag auf die KUBUS Kom-
munalberatung und Service GmbH übertragen. Die Verwaltungsgemeinschaft tritt für sich 
und die mitverwalteten Körperschaften als einziger Vertragspartner gegenüber der 
KUBUS auf, weil so nur eine einmalige Grundgebühr bei der Ausschreibung fällig ist, an-
statt vier Grundgebühren, wenn jede Körperschaft ein eigenes Vertragsverhältnis mit der 
KUBUS unterhält. Die Kündigungsfrist dieses Vertrages beträgt 3 Monate zum 31.12. 
eines Jahres.  
Mit Schreiben vom 11.02.2021 bietet KUBUS die Teilnahme an der Ausschreibung für 
2023 bis 2025 an. Sofern eine Teilnahme nicht gewünscht wird können wir den Vertrag 
bis spätestens 11.03. (Eingang bei KUBUS) kündigen. Fa. KUBUS hat auf Antrag die 
Kündigungsfrist bis zum 28.05.2021 verlängert. 
Die Gemeinde Saal a.d.Donau hat angeregt, bei der nächsten Ausschreibung auch den 
regionalen Stromanbietern die Möglichkeit zu geben, sich um die Stromlieferung zu be-
werben. Bei der Ausschreibung durch KUBUS wird die Ausschreibung zwar auch auf Lo-
se aufgeteilt, diese sind in der Regel für die rein regionalen Stromlieferanten wie die 
Stadtwerke Kelheim oder die Abens-Donau-Energiegenossenschaft zu groß. Bei der letz-
ten Ausschreibung umfasste das Los z.B. gesamt Niederbayern.  
 
Derzeit liegt ein Angebot vom Ingenieurbüro für Energiemanagement Kiendl aus Ober-
traubling vor, ähnlich wie KUBUS, eine rechtssichere Ausschreibung für die Verwaltungs-
gemeinschaft mit den Mitgliedskörperschaften durchzuführen. Preislich liegt das Angebot 
etwas günstiger als die Fa. KUBUS. Grundpreis je Einzelkörperschaft beim Ing.Büro 
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Kiendl bis zu 550,00 € (bei KUBUS bis zu 650,00 €) beträgt. Für eine VG werden insge-
samt 775,00 € berechnet. 
 
Aktuell liegt somit die Entscheidung an, den Vertrag mit KUBUS zu kündigen und den 
Auftrag für die Ausschreibung an das Ing.Büro Kiendl zu vergeben oder den Vertrag mit 
KUBUS nicht zu kündigen und somit die automatische Verlängerung zu bewirken.  
Zudem steht die Entscheidung an, welche Stromart ausgeschrieben werden soll. Zu un-
terscheiden ist zwischen: 

a) Normalstrom (Ökostromanteil je nach Stromlieferant unterschiedlich) 
b) 100% Ökostrom ohne Neuanlagenquote (Mehrkosten bis zu 0,5 ct/kWh) 
c) 100% Ökostrom mit Neuanlagenquote (Mehrkosten ca. 0,5 bis 1,2 ct/kWh) 

 
Die angeschlossenen Körperschaften der Verwaltungsgemeinschaft (Gemeinden Saal 
a.d.Donau und Teugn sowie der Schulverband) haben in jeweiligen Einzelbeschlüssen 
der Verwaltungsgemeinschaft den Auftrag und die Berechtigung erteilt, für alle Abnahme-
stellen die Stromart im Zuge des Ausschreibungsverfahren zu bestimmen. Ebenso wurde 
die Entscheidung über die mögliche Kündigung des Vertrages mit KUBUS und Neu-
vergabe an das Ingenieurbüro für Energiemanagement Kiendl der VG übertragen.  
 

Beschluss: 
Der Vertrag mit der Firma KUBUS ist sobald als möglich fristgerecht vor dem 28.05.2021 
zu kündigen. Mit dem Ingenieurbüro für Energiemanagement Kiendl aus Obertraubling ist 
zeitgleich ein Vertrag zur Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den Strombe-
zug der Jahre 2023 bis 2025 auf Grundlage des vorliegenden Angebots abzuschließen.  
 
Als Stromart ist einheitlich  

b) 100% Ökostrom ohne Neuanlagenquote (Mehrkosten bis zu 0,5 ct/kWh) 
der Ausschreibung zugrunde zu legen.  

  Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 

 

 

Nr. 40 

Beauftragung kommunaler Ordnungsdienst 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft hat den Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit 
Oberpfalz (ZV-KVS) seit Mai 2018 in Saal a.d.Donau und Juni 2018 in Teugn beauftragt, 
den fließenden Verkehr im Bereich der Gemeinden zu überwachen. Außerdem wird in 
Saal a.d.Donau seit März 2021 auch der ruhende Verkehr überwacht. 
 
Der Zweckverband könnte die Aufgaben des kommunalen Ordnungsdienstes für die 
Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau für genau zu definierende Bereiche überneh-
men. Für diese Aufgabenbereiche hat der Zweckverband in einer Pilotphase Aufgaben 
der Stadt Amberg übernommen und bietet nun auch für die Verwaltungsgemeinschaft 
Saal a.d.Donau die Möglichkeit, diese entsprechend zu delegieren. 
 
Bisher hat die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau keine Überwachungs- und Kon-
trollaufgaben im öffentlichen Raum vornehmen lassen. Diese Aufgaben könnte der 
Zweckverband übernehmen und beispielsweise die Spielplätze und Grünanlagen über-
wachen. 
 
Herr Zeitler informiert das Gremium über das Leistungsspektrum; es werden in diesem 
Zusammenhang auch diejenigen Aufgaben erläutert, deren Übertragung im Vorfeld ab-
gestimmt wurden und deren Übertragung sinnvoll sind. 
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Die Kosten für den Zweckverband belaufen sich je Person und Stunde auf 50,00 €. Da 
der Ordnungsdienst immer mit zwei Personen besetzt ist, belaufen sich die Kosten auf 
100,00 €/h. 
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Beschluss: 
1. Die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau beschließt für die Mitgliedsgemeinde 

Saal a.d.Donau, dass sie ab sofort die Verfolgung und Ahndung von ordnungswidrig-
keitsrechtlichen Aufgaben und Befugnisse vorbehaltlich einer inhaltlich gleichlauten-
den Beschlussfassung und Satzungsänderung des ZV KVS Oberpfalz an den ZV 
KVS Oberpfalz überträgt. Der Beschluss ist amtlich bekannt zu machen.  
 

2. Der Beitritt erfolgt auf der Basis der Verbandssatzung des Zweckverbands Kommu-
nale Verkehrssicherheit Oberpfalz in der geltenden Fassung. Die o.g. Verbandssat-
zung ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
3. Soweit für die Übertragung der Verfolgung und Ahndung von ordnungswidrigkeits-

rechtlichen Aufgaben und Befugnissen noch weitere Handlungen seitens der VG er-
forderlich sind, wird der VG Vorsitzende ermächtigt, diese in eigener Zuständigkeit 
vorzunehmen. 
Die Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau überträgt die Aufgaben der Verfolgung 
und Ahndung von ordnungswidrigkeitsrechtlichen Aufgaben und Befugnisse ab sofort 
dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz. 

   Anwesend: 10   Ja: 10   Nein: 0 
 
 

Nr. 41 

Verschiedenes 
 
Der Geschäftsleiter berichtet, dass kurz vor oder nach den bayerischen Sommerferien 
die nächste Sitzung geplant ist. Hier soll u.a. über die Kostensatzung Beschluss gefasst 
werden. Er bittet die Räte, die im Dezember 2019 gefällte Entscheidung, das Sitzungs-
system Session / Mandatos nicht zu nutzen, nochmals zu überdenken. Es hat hier in bei-
den Gemeinderatsgremien zum Teil ein Umdenken stattgefunden. Viele der Räte nutzen 
für die Vor- bzw. Nachbereitung der Sitzungen aber auch während der Sitzung direkt 
elektronische Medien. Auch andere Gremien, in denen die Mitglieder der Gemeinderäte 
als Verbands- / Kreisräte entsandt sind, nutzen bereits das Sitzungssystem bzw. stellen 
derzeit darauf um. 
 

Ohne Beschluss:  Anwesend: 10 
 



Zahl der Ausschussmitglieder 10 
Sitzungstag: 22.04.2021 
Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war nichtöffentlich.  

 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
 
 
gez.    gez. 
Christian Nerb    Tobias Zeitler 
Gemeinschaftsvorsitzender   Niederschriftführer 


